






Genehmigungsmanagement
IN EINEM STEINBRUCH

• Der Basaltsteinbruch Suhl läuft unter dem Bergrecht (Bundesberggesetz).

• �Zuständige Behörde ist das Dezernat Bergaufsicht beim Regierungspräsidium Kassel.

• �Wird ein Antrag beim Dezernat Bergaufsicht eingereicht, werden andere Dezernate wie die obere Natur-
schutzbehörde, die obere Wasserbehörde und die obere Forstbehörde beteiligt. Erst wenn alle dem 
Vorhaben zugestimmt haben, wird ein Bescheid mit entsprechenden Auflagen, sogenannten Nebenbe-
stimmungen, ausgestellt.

• �Grundlagengenehmigung stellt im Werk Suhl eine BImSchG-Genehmigung dar (unbegrenzte Gültigkeits-
dauer). Trotzdem läuft der Steinbruch mittlerweile unter bergrechtlicher Aufsicht.

• �In dem Genehmigungsantrag wurde auch bereits die komplette Rekultivierungs- und Renaturierungs-
planung miteingereicht. Der Steinbruch soll zu 2/3 wiederbewaldet werden und zu 1/3 Flächen für den 
Naturschutz hergestellt werden.
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•  Alle vier Jahre müssen zusätzlich Hauptbetriebspläne an das Dezernat Bergaufsicht eingereicht werden, 
in denen beschrieben ist, wie der Abbau in den nächsten vier Jahren geplant ist.

•  Für spezielle Bereiche und Vorhaben im Steinbruch müssen sogenannte Sonderbetriebspläne erstellt 
werden. Beispiele: Sonderbetriebsplan Sprengwesen, mobile Siebanlage, Versickerungsbecken.

•  Zusätzlich zu den bergrechtlichen Genehmigungen müssen bei den Anlagen auch die Vorgaben des Bun-
desimmissionsschutzgesetz eingehalten und dementsprechend Anträge bei Änderungen oder neuen Vor-
haben eingereicht werden. Zuständige Behörde ist dann das Dezernat Immissionsschutz beim RP Kassel.

Insgesamt ist das Genehmigungsmanagement in einem Steinbruch sehr aufwändig. Jedes Voranschreiten 
des Tagebaus (in dem bereits grundsätzlich genehmigten Bereich) bedarf detaillierter Vorbereitung, Vor-
untersuchungen (bspw. naturschutzfachliche Kartierungen) und Beantragung. Bei der Firma FCN wurde 
deshalb eine eigene Stelle für den Bereich geschaffen, um alle Belange des Umweltrechts einzuhalten.
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